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Änderung 

 

Die Bundeswahlordnung (BWO) wurde durch die Dreizehnte Verordnung zur Änderung 

der Bundeswahlordnung vom 12. September 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 283) geändert. Fol-

gende Abschnitte meiner Bekanntmachung vom 2. September 2024 (Bayerischer Staats-

anzeiger Nr. 37/2024) sind daher wie folgt neu zu fassen.  

5.1.2 Anlagen zur Landesliste (erster Aufzählungspunkt) 

Zustimmungserklärungen nach dem Muster der Anlage 22 zur BWO für jeden Be-

werber (Erklärungen der vorgeschlagenen Bewerber, dass sie ihrer Aufstellung zu-

stimmen und für keine andere Landesliste ihre Zustimmung zur Benennung als Be-

werber gegeben haben, sowie eine Versicherung an Eides statt gegenüber dem 

Landeswahlleiter, dass sie nicht Mitglied einer anderen als der den Wahlvorschlag 

einreichenden Partei sind und es sich bei ihnen nicht um einen Bewerber in einem 

anderen Kreiswahlvorschlag nach § 20 Abs. 3 BWG handelt). Die Zustimmungser-

klärung ist unwiderruflich. 

6.1  Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 

Kreiswahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 13 zur BWO eingereicht 

werden. Sie müssen den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder Stand, das 

Geburtsdatum, den Geburtsort und die Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers, 

den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-

det, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) deren Kenn-

wort enthalten. Sie sollen ferner Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Ad-

resse der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten (§ 

34 Abs. 1 BWO). 

https://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/index.html
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6.1.4 Unterstützungsunterschriften 

Muss ein Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkrei-

ses unterzeichnet sein (hierzu auch 6.1.3), so sind die Unterschriften auf amtlichen 

Formblättern nach Anlage 14 zur BWO unter Beachtung folgender Vorschriften zu 

erbringen: 

Der Kreiswahlleiter liefert die Formblätter auf Anforderung kostenfrei; er kann sie 

auch als Druckvorlage oder elektronisch bereitstellen. Bei der Anforderung sind Fa-

milienname, Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) des vorzuschlagenden Be-

werbers anzugeben. Wird bei der Anforderung der Nachweis erbracht, dass für den 

Bewerber im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundes-

meldegesetzes eingetragen ist, wird anstelle seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine 

Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die Angabe eines Postfachs genügt nicht. Als 

Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlages, der den Kreiswahlvorschlag einrei-

chen will, sind außerdem bei Parteien deren Namen und, sofern sie eine Kurzbe-

zeichnung verwenden, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kenn-

wort anzugeben. Parteien haben ferner die Aufstellung des Bewerbers in einer Mit-

glieder- oder einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung nach § 21 

BWG zu bestätigen. Der Kreiswahlleiter hat im Kopf der Formblätter die in § 34 Abs. 

4 Nr. 1 Satz 4 BWO genannten Angaben sowie Familienname, Vorname und Woh-

nort (Ort der Hauptwohnung) des vorzuschlagenden Bewerbers zu vermerken. Wird 

der Nachweis erbracht, dass für den Bewerber im Melderegister eine Auskunfts-

sperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, wird an-

stelle seines Wohnortes der Ort seiner Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die An-

gabe eines Postfachs genügt nicht. 

Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklä-

rung auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der Un-

terschrift sind Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift (Hauptwoh-

nung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben. Für Wahl-

berechtigte nach § 12 Abs. 2 BWG, ist der Nachweis der Wahlberechtigung gemäß 

den Vorgaben des § 34 Abs. 4 Nr. 2 Satz 2 und 3 BWO zu erbringen. 

Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung 

der Gemeindebehörde, bei der er im Wählerverzeichnis einzutragen ist, beizufügen, 

dass er im Zeitpunkt der Unterzeichnung in dem betreffenden Wahlkreis wahlberech-

tigt ist. Gesonderte Bescheinigungen des Wahlrechts sind vom Träger des Wahlvor-

schlages bei der Einreichung des Kreiswahlvorschlages mit den Unterstützungsun-

terschriften zu verbinden. Wer für einen anderen eine Bescheinigung des 
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Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass der Betreffende den Kreiswahlvor-

schlag unterstützt.  

Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand 

mehrere Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen weite-

ren Kreiswahlvorschlägen ungültig. 

Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstellung des Bewerbers durch 

eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete 

Unterschriften sind ungültig (§ 34 Abs. 4 BWO). 

Im Übrigen bleibt die Bekanntmachung vom 2. September 2024 unverändert. Eine berei-

nigte Fassung der Bekanntmachung wird im Internetangebot des Landeswahlleiters unter 

www.statistik.bayern.de/wahlen/bundestagswahlen zur Verfügung gestellt. 

gez. 
Dr. Gößl 
Landeswahlleiter 

http://www.statistik.bayern.de/wahlen/bundestagswahlen
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